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SEBASTIAN KURZ 

BUNDESKANZLER 

 
 

 

 

 
An den 
Präsidenten des Nationalrats 
Mag. Wolfgang SOBOTKA 
Parlament 
1017 Wien 
 
GZ: BKA-353.110/0026-IV/10/2018 

 
Wien, am 15. Mai 2018 

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben am 

15. März 2018 unter der Nr. 484/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfra-

ge betreffend personelle Ausstattung des Ministerkabinetts 2018 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 14: 

 Wie viele Personen waren mit Stichtag 1.3.2018 in Ihrem Kabinett inklusive 
Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte beschäftigt? 

 Wie viele Personen waren mit Stichtag 1.3.2018 in Ihrem Kabinett exklusive 
Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte beschäftigt? 

 Welche Personen waren mit Stichtag 1.3.2018 in Ihrem Kabinett beschäftigt und 
auf welcher Rechtsgrundlage basierten diese Dienstverhältnisse jeweils? 

 Welche Aufgabenbereiche sind diesen Mitarbeiter_innen jeweils zugeordnet? 
 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-

standteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen Ihres Kabinetts 
inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte derzeit 
ergeben (Stichtag: 1.3.2018)? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-
standteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen Ihres Kabinetts 
exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte derzeit 
ergeben (Stichtag: 1.3.2018)? 

 Wie viele Personen waren mit Stichtag 1.3.2018 insgesamt in Ihrem Kabinett mit 
Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-
standteile), die sich aus der Beschäftigung aller Personen, die in Ihrem Kabinett 
mit Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut sind, derzeit ergeben 
(Stichtag: 1.3.2018)? 
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 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Mitarbeiter_innen über Arbeitsleihverträge 
beschäftigt? 

 Wenn ja: Wie viele Personen (exklusive bzw. inklusive Kanzlei-, Sekretariats-
mitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) werden derzeit in Ihrem Kabinett über 
Arbeitsleihverträge beschäftigt und mit wem wurden diese Arbeitsleihverträge ge-
schlossen? 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen von 
Interessenvertretungen, Unternehmen oder deren Tochterorganisationen be-
schäftigt? 

 Wenn ja: Wie viele Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen werden Ihrem Ka-
binett derzeit von Interessenvertretungen und Unternehmen bzw. von diesen 
über eine Tochterorganisation zur Verfügung gestellt? 

 Mit welchen Aufgaben und Funktionen sind diese Trainees und sonstigen Mit-
arbeiter_innen in Ihrem Kabinett betraut? 

 Welche Entscheidungsbefugnisse kommen diesen Trainees und sonstigen Mit-
arbeiter_innen auf welcher Rechtsgrundlage zu? 

 
Zum Stichtag 1. März 2018 waren in meinem Kabinett folgende Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, unter Angabe der angefragten Daten, beschäftigt: 

 

Name 
Rechts- 

grundlage 
Beginn Funktion 

Mag. (FH) Brünner 
Bernd, M.A.I.S. 

VBG/SV 19.12.2017 Kabinettschef 

Mag. Bonelli 
Bernhard, MBA 

VBG/SV 19.12.2017 
Stellvertretender 
Kabinettschef 

Mag. Fleischmann 
Gerald  

VBG/SV 19.12.2017 
Stellvertretender 
Kabinettschef 

Dr. Berchtold 
Etienne, BSc MBA 

VBG/SV 19.12.2017 Pressesprecher 

Frischmann 
Johannes, MSc 

VBG/SV 19.12.2017 Pressesprecher 

Mag. Lutterotti 
Nikolaus 

BDG 19.12.2017 
Außenpolitischer Berater 
(ausgelaufen) 

Kaudel-Jensen 
Barbara, MAS 

BDG 19.12.2017 
Außenpolitische 
Beraterin 

Dr. Hinghofer-
Szalkay Dagmar 

VBG/SV 20.12.2017 Referentin 

Mag. (FH) 
Patscheider Markus 

VBG/SV 19.12.2017 Referent 

Gstöttner Markus, 
BSc MSc 

VBG/SV 19.12.2017 Referent 

Burscha Markus VBG/SV 19.12.2017 Referent 

Bernreitner 
Magdalena, BSc 

VBG/SV 19.12.2017 Referentin 

Wieser Lisa VBG/SV 19.12.2017 Referentin 
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Rausch Kristina VBG/SV 19.12.2017 Referentin 

 

Die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestandteile) für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Kabinetts inklusive acht Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie sonstige Hilfskräfte betrugen im 

Februar 2018 € 166.440,78. Die Beschäftigung erfolgt auf Basis des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979 bzw. des Vertragsbedienstetengesetzes 1948.  

 

Die Gesamtkosten meines Kabinetts (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-

standteile) exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie 

sonstige Hilfskräfte betrugen im Februar 2018 € 134.513,76. Dazu ist anzumerken, 

dass in dieser Gesamtsumme auch die Kosten für 2 Mitarbeiter enthalten sind, die 

seit 1. März 2018 in anderen Organisationseinheiten des Bundeskanzleramtes be-

schäftigt sind. 

 

Die Kosten aus der Beschäftigung jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 

meinem Kabinett mit Agenden der Öffentlichkeitsarbeit betraut sind, beziffern sich für 

Februar 2018 mit € 16.391,13. 

 

Trainees oder sonstige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im Sinne der Fragestel-

lungen 11. bis 14. sind in meinem Kabinett keine beschäftigt. 

 

Zu den Fragen 15 und 16: 

 Sollte in Ihrem Ministerium die Position eines Generalsekretärs existieren, wie 
viele Mitarbeiter_innen sind diesem zugeordnet? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-
standteile), die sich aus der Beschäftigung des Generalsekretärs selbst und aller 
Mitarbeiter_innen, die dem Generalsekretär zugeordnet sind, derzeit ergeben 
(Stichtag: 1.3.2018)?  

 

Zum Stichtag 1. März 2018 waren im Büro des Generalsekretärs im Bundeskanz-

leramt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.  

 

Die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung des Generalsekretärs sowie der 

dem Büro des Generalsekretärs zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erge-

ben, betrugen im Februar 2018 € 39.988,90. 
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Zu den Fragen 17 und 18: 

 Wie viele Personen sind in der Stabstelle für Strategie, Analyse und Planung 
(THINK AUSTRIA) beschäftigt? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-
standteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen der Stabstelle 
für Strategie, Analyse und Planung (THINK AUSTRIA) derzeit ergeben (Stichtag: 
1.3.2018)? 

 

Zum Stichtag 1. März 2018 waren drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stab-

stelle für Strategie, Analyse und Planung (Think Austria) beschäftigt. Die Stabstelle 

wurde mit Geschäftseinteilung vom 1. März 2018 eingerichtet, sodass für 

Februar 2018 keine Kosten angefallen sind. 

 

Zu den Fragen 19 und 20: 

 Wie viele Personen sind in der Stabstelle für Strategische Kommunikation be-
schäftigt? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-
standteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen der Stabstelle 
für strategische Kommunikation derzeit ergeben (Stichtag: 1.3.2018)? 

 

Zum Stichtag 1. März 2018 war eine Person in der Stabstelle für Strategische 

Kommunikation beschäftigt. Die Stabstelle wurde mit Geschäftseinteilung vom 

1. März 2018 eingerichtet, sodass für Februar 2018 keine Kosten angefallen sind. 

 

Zu den Fragen 21 und 22: 

 Wie viele Mitarbeiter_innen sind dem Regierungssprecher zugeordnet? 
 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbe-

standteile), die sich aus der Beschäftigung des Regierungssprechers selbst und 
aller Mitarbeiter_innen, die dem Regierungssprecher zugeordnet sind, derzeit 
ergeben (Stichtag: 1.3.2018)? 

 

Dem Büro des Regierungssprechers waren zum Stichtag 1. März 2018 acht Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet.  

 

Die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung des Regierungssprechers sowie 

der dem Büro des Regierungssprechers zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ergeben, beziffern sich für Februar 2018 mit € 41.910,52. 
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Zu Frage 23: 

 Welcher Einheit sind die ehemaligen Mitarbeiter_innen des aufgelösten Bundes-
pressedienstes nunmehr jeweils zugeordnet? 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespressedienstes sind in der 

Organisation dem Regierungssprecher zugeordnet, womit sich derzeit der 

Bundespressedienst in folgenden vier Abteilungen darstellt: 

 

 Abteilung BPD/1 (Medienanalyse) 

 Abteilung BPD/2 (Digitale Kommunikation) 

 Abteilung BPD/3 (Bürgerservice) 

 Abteilung BPD/4 (Medienbetreuung) 

 

Die Abteilung Ressourcenmanagement (Abteilung I/4) wurde aus der ehemaligen 

Sektion VII in die Sektion I umstrukturiert. 

 

 

 

Sebastian Kurz 
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